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20. Wahlperiode 

HESSISCHER LANDTAG 
   

 

 

 

 Änderungsantrag 
13.01.2022 

HHA 

Fraktion der AfD 

zu dem Gesetzentwurf der Landesregierung für ein Gesetz über 
die Feststellung des Haushaltsplans des Landes Hessen für das 
Haushaltsjahr 2022 (Haushaltsgesetz 2022) in der Fassung der 
Beschlussempfehlung und des Berichts des Haushaltsausschusses 
Drucksache 20/6873 zu Drucksache 20/6380 

         
 Inhalt des Antrags: Stellenhebung bei Polizeivollzugsbeamten von A9 auf A10 und von A10 auf A11 
 
Einzelplan  03 Hessisches Ministerium des Innern und für Sport  
 
D e r  L a n d t a g  w o l l e  b e s c h l i e ß e n :  
 
Zu Kapitel  03 81 Polizeibehörden 
Buchungskreis: 2290 

 
Produktnummer lt. Leistungsplan alle Produkte und Leistungen 
  

 

  Veränderung 
  von um auf 
Leistungsplan:    
  Beträge in 1.000 EUR 
 Gesamtkosten 1.998.122,0 +27.700,0 2.025.822,0 
 Eigene Erlöse 37.933,9 0,0 37.933,9 
 Produktabgeltung 1.960.188,1 +27.700,0 1.987.888,1 

 
Kameraler Haushalt: Beträge in EUR 

 
 Titel Zweckbestimmung von um auf 

 422 

Bezüge und Nebenleistungen der 
Beamtinnen und Beamten, Richterinnen 
und Richter 833.608.400 +27.700.000 861.308.400 

 
 
 
 

 
Kameraler Haushaltsabschluss:  Beträge in EUR 

 
 Hauptgruppe von um auf 
 HG 4 1.012.608.400 "+"" 27.700.000 1.040.308.400 
 Kameraler Zuschuss/Überschuss -1.863.140.700 """ -27.700.000 -1.890.840.700 

 
 
Der Wirtschaftsplan und der kamerale Haushalt sind entsprechend anzupassen. 

 
Begründung des Änderungsantrags: 

  Drucksache 20/7158 
(zu Drucksache 16/6172. Lesung      
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Für Beamte im Polizeidienst ist der Aufstieg in höhere Besoldungsgruppen in der Regel nur durch den Wechsel des 
Dienstpostens möglich. Die Fraktion der AfD im Hessischen Landtag fordert bei gegebener Erfahrung und Qualifikation 
für Beamte der Besoldungsgruppen A9 und A10 die Höherstufung auf dem gleichen Dienstposten zu ermöglichen, d. h. 
bei gleichzeitiger Anpassung des Dienstgrades von Polizeikommissar zu Polizeioberkommissar und von 
Polizeioberkommissar zu Polizeihauptkommissar eine Stellenhebung von A9 nach A10 und von A10 nach A11.  
Unter Berücksichtigung der Endstufe in der jeweiligen Besoldungsgruppe wäre für die Anpassung der Bezüge mit einem 
zusätzlichen Mittelbedarf von rd. 55,4 Mio. Euro zu rechnen. Da jedoch nicht alle Polizeibeamten die formalen 
Voraussetzungen für eine Beförderung erfüllen und die jeweilige Endstufe der Besoldungsgruppe erreicht haben, dürfte im 
Haushaltsjahr 2022 vorerst eine Erhöhung des Ansatzes um die Hälfe des maximalen Mehrbedarfs genügen. 

 
 

Wiesbaden, 12. Januar 2022 
 
Für die Fraktion 
der AfD 
Der Fraktionsvorsitzende: 
 
 
 
 
Robert Lambrou 
 

  
  

 
 

 


